


 

 

Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
 
University 
of Applied Sciences  

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Studienbeiträgen 
und Hochschulabgaben an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
(Studienbeitragssatzung vom 15.11.2007) 

  
 vom 15.04.2010 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezernat 2 



  

Seite 2 

Die Studienbeitragssatzung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg vom 15.11.2007 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 

1. § 6 Abgabenermäßigung und Abgabenbefreiung 
 

Absatz (3), Punkt 1. wird wie folgt geändert: 
  

1. die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes für die Dauer der Regelstudienzeit 

  
a) plus 2 Semester in Bachelorstudiengängen und  
b) plus 1 Semester in Masterstudiengängen 

 
      bis zum vollen Studienbeitrag.  

 
 

Absatz (5) 
 
Im Satz 1 ist das Datum 01. Oktober auf den 01. September zu ändern. 
 

 
2. Inkrafttreten 

 
      Diese Ordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
      Die Änderung des § 6 Absatz 3 Punkt 1 wird für die Beitragsbefreiung zum 
      Sommersemester 2010 wirksam. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 15.04.2010 
 
 
Sankt Augustin, den  20.04.2010 
 
 
 
 
Prof. Dr. Hartmut Ihne 
Der Präsident 
 

 


